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TARIFVERTRAG ZUR REGELUNG DER ARBEITSZEIT 
für Arbeitnehmer in den Elektrohandwerken  

der Länder Berlin und Brandenburg 
 

§ 1 

Geltungsbereich 

Dieser Tarifvertrag gilt: 

1. räumlich: 
für das Gebiet der Länder Berlin und Brandenburg. 

 

2. fachlich: 
für alle Betriebe oder selbständige Betriebsabteilungen, die mit der handwerksmäßigen Installation, 
Wartung oder Instandhaltung von elektro- und informationstechnischen Anlagen und Geräten ein-
schließlich elektrischer Antriebe, Leitungen, Kommunikations- und Datennetze sowie mit dem Fahr-
leitungs-, Freileitungs-, Ortsnetz- und Kabelbau befasst sind bzw. – bezogen auf diese Tätigkeiten 
– entsprechende Dienstleistungen einschließlich damit zusammenhängender Nebenpflichten im 
Sinne von § 5 HwO anbieten, die selbst oder deren Innung dem Landesinnungsverband der elekt-
rotechnischen Handwerke Berlin/Brandenburg angehören. 

 
3. persönlich: 

für alle in diesen Betrieben beschäftigten Arbeitnehmer, die weder in einem Ausbildungsverhältnis 
stehen noch in betrieblichen Funktionen tätig sind, deren Vergütung um mehr als 20 % den Tarif-
ansatz der höchsten Entgeltgruppe überschreitet. Der Tarifvertrag gilt auch für den Fall der Über-
lassung dieser Arbeitnehmer an andere Unternehmen. Der Gleichstellungsgrundsatz des Arbeit-
nehmerüberlassungsgesetzes findet insoweit keine Anwendung. Soweit im nachfolgenden Tarifver-
trag Begriffe wie Arbeitnehmer, Arbeitgeber etc. benutzt werden, sind damit Personen unabhängig 
vom Geschlecht gemeint. 

 

§ 2 
Regelarbeitszeit 

Die tarifliche Regelarbeitszeit ausschließlich der Pausen beträgt für Vollzeitarbeitskräfte 

40 Stunden 

wöchentlich und kann gleichmäßig oder ungleichmäßig auf bis zu 5 Werktage und in Ausnahmefällen 
auf bis zu 6 Werktage (Montag - Samstag) verteilt werden. 

§ 3 
Änderung der Regelarbeitszeit 

Abweichend von der tariflichen Regelarbeitszeit gemäß § 2 kann aufgrund gesonderter Vereinbarung 
mit einzelnen Arbeitnehmern, Arbeitnehmergruppen, Betriebsteilen oder den gesamten Betrieb eine 
zwischen 35 und 45 Stunden liegende Regelarbeitszeit festgelegt werden. Der Vergütungsanspruch 
bezieht sich dabei auf die jeweils vereinbarte Regelarbeitszeit. 

§ 4 
Verteilung der Regelarbeitszeit (Arbeitszeitflexibilisierung) 

Bei gleichmäßiger oder ungleichmäßiger Verteilung der tariflichen oder gemäß § 3 betrieblich abwei-
chend festgelegten Regelarbeitszeit auf mehrere Tage, Wochen oder Monate, soll im Durchschnitt die-
ses Verteilungszeitraumes die wöchentliche Regelarbeitszeit nicht überschritten werden. Der Vertei-
lungszeitraum darf 12 Monate nicht überschreiten. Beginn und Ende des Verteilungszeitraumes sind 
betrieblich festzulegen.  
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Hinsichtlich der Verteilung der Arbeitszeit sind die gesetzlichen Bestimmungen zu beachten. Die ge-
setzliche Betriebsvertretung hat ein Mitbestimmungsrecht nur hinsichtlich Beginn und Ende der tägli-
chen Arbeitszeit einschließlich der Pausen.  

Aufgrund einer Betriebsvereinbarung ist ein zum Ende des Verteilungszeitraumes angefallenes Zeitgut-
haben oder eine Zeitschuld auf den nächstfolgenden Verteilungszeitraum übertragbar. 

§ 5 
Arbeitszeitkonto 

Für jeden Arbeitnehmer führt der Betrieb ein Arbeitszeitkonto, in welchem die Abweichungen der tat-
sächlich geleisteten Arbeitszeit von der vertraglich geschuldeten Arbeitszeit als Zeitguthaben (Plus-
Stunden) bzw. als Zeitschulden (Minus-Stunden) erfasst werden. Auch geleistete Mehr-, Nacht-, Sonn- 
und Feiertagsarbeit kann einschließlich der Zuschläge ganz oder teilweise dem Arbeitszeitkonto gutge-
schrieben werden. Die Einzelheiten der Zeiterfassung sind betrieblich zu regeln. 

Der aktuelle Stand des Zeitkontos ist sowohl in Zeitstunden als auch mit den zum jeweiligen Erfassungs-
zeitpunkt gültigen Entgeltbeträgen bewertet in der monatlichen Entgeltabrechnung auszuweisen. Eine 
Verzinsung des Kontostandes erfolgt nicht. 

Nach vorheriger Zustimmung des Arbeitgebers kann der Arbeitnehmer stunden- oder auch tageweise 
Entnahmen aus seinem Zeitkonto bis zu einer betrieblich zu regelnden Maximalgröße vornehmen. Auf-
grund betrieblicher Vereinbarung können Entnahmen auch kollektiv vorgeschrieben werden. 

Soweit der gesetzliche Mindesturlaub gewährleistet bleibt, können Zeitschulden im Ausnahmefall auch 
durch die Nichtinanspruchnahme übergesetzlichen Tarifurlaubs in Abstimmung mit dem Arbeitnehmer 
ausgeglichen werden. Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses sind ggf. vorhandene Zeitschulden des 
Arbeitnehmers im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten mit dessen Entgeltansprüchen verrechen-
bar. 

Die Abgeltung von Zeitguthaben in Freizeit hat grundsätzlich Vorrang vor einer finanziellen Abgeltung. 
Hiervon ausgenommen sind Auszahlungen, die in direktem Zusammenhang mit Maßnahmen zur be-
trieblichen Altersvorsorge erfolgen. 

 

§ 6 
Mehrarbeit 

Mehrarbeit liegt vor, wenn die in § 4 verteilte wöchentliche Regelarbeitszeit im Durchschnitt des Ver-
teilungszeitraumes überschritten wird. Jede Mehrarbeitsstunde ist mit einem Zuschlag von 25 % zu 
vergüten. 

 

§ 7 
Nachtarbeit 

Als Nachtarbeit gilt die Arbeit in der Zeit von 23:00 - 06:00 Uhr. Der Zuschlag für jede Nachtarbeits-
stunde beträgt 30 %. 

 

§ 8 
Sonn- und Feiertagsarbeit 

Sonn- und Feiertagsarbeit ist die an diesen Tagen zwischen 00:00 und 24:00 Uhr geleistete Arbeit. 

Diese ist je Arbeitsstunde mit einem Zuschlag  

a) von 50 % an Sonntagen, 

b) von 150 % am Neujahrstag, an der Oster-, Pfingst- und Weihnachtstagen, 

c) von 100 % an den übrigen gesetzlichen Feiertagen 

zu vergüten. 
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Demzufolge setzt sich der Verdienst für Arbeiten an entgeltpflichtigen gesetzlichen Feiertagen wie 

folgt zusammen: 

a) aus dem Entgelt für die tatsächlich geleistete Arbeit, 

b) aus dem Zuschlag bezogen auf das Arbeitsentgelt. 

§ 9 
Vorsorgearbeit 

Zum Zwecke des systematischen Aufbaus einer betrieblichen Altersvorsorge kann aufgrund gesonder-
ter Vereinbarung für einzelne Arbeitnehmer, Arbeitnehmergruppen, Betriebsteile oder den gesamten 
Betrieb abweichend von der tariflich oder gemäß § 3 betrieblich festgelegten Wochenarbeitszeit Mehr-
arbeit vereinbart werden. Diese Mehrarbeit ist als Vorsorgearbeit zuschlagsfrei und darf ausschließlich 
nur für Maßnahmen der betrieblichen Altersvorsorge verwendet werden. 

Die hierfür vorgesehenen Arbeitsstunden sind mitarbeiterbezogen auf einem gesonderten Arbeitszeit-
konto zu erfassen und mit den zum jeweiligen Erfassungszeitpunkt gültigen Entgeltbeträgen zu bewer-
ten. 

 

§ 10 

Beginn und Ende der Arbeitszeit 

Die Arbeitszeit beginnt und endet an der Arbeitsstelle bzw. bei Auswärtsarbeiten an der vom Arbeitgeber 
bestimmten Montagestelle. Beginn und Ende sowie Verteilung der Arbeitszeit werden einschließlich der 
Pausenregelung sowie ggf. unter Berücksichtigung der auf Montagestellen üblichen Arbeitszeiten be-
trieblich festgelegt. Zeiten für Umkleiden und Waschen sowie Pausen sind keine Arbeitszeit. 

Die Arbeitszeit am 24. und 31. Dezember endet um 12:00 Uhr mittags. Die an diesem Tagen ausgefal-
lene Arbeitszeit ist gemäß § 2 innerhalb des Verteilungszeitraumes abzuleisten. 

 

§ 11 

Inkrafttreten und Kündbarkeit 

Dieser Tarifvertrag tritt zum 01.01.2023 in Kraft und kann mit 6-monatiger Frist jeweils zum Monatsende, 
erstmals zum 31.12.2028, gekündigt werden. 

 

Berlin, den 20.06.2022 

 

Landesinnungsverband der Elektro- und Informationstechnischen  
Handwerke Berlin/Brandenburg 

 

 

Carsten Joschko Detlef Deutschmann   Constantin Rehlinger 

Vorsitzender Vorsitzender Tarifausschuss Geschäftsführer 

  

 

Christliche Gewerkschaft Metall 
 im Auftrag und im Namen des Hauptvorstandes  

 

 

Reiner Jahns     Christian Hertzog 

Bundesvorsitzender CGM    Bevollmächtigter CGM 


